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Checkliste Nutzung von Werken ausländischer 
Künstlerinnen oder Künstler 

 

 

Wie geht man vor, wenn man das Werk einer ausländischen Künstlerin/ 
eines ausländischen Künstlers nutzen möchte? 

 Zunächst ist zu klären, ob sich die Künstlerin/ der Künstler von einer 

Verwertungsgesellschaft (VG) vertreten lässt.  

 

 

1. Urheber/in ist Mitglied einer VG 

 Die Künstlerin/ den Künstler direkt kontaktieren oder an die VG herantreten, 
um eine Nutzungsgenehmigung einzuholen.   
 

 

2. Urheber/in ist nicht Mitglied einer VG 

 Die Künstlerin/ den Künstler direkt kontaktieren, um eine 
Nutzungsgenehmigung einzuholen. 
 Genaue Beschreibung, was in welchem Umfang genutzt werden soll, z.B. 
Ausschnitt aus Performance benennen, Foto der geplanten Abbildung mit 
senden, Auflage von Printerzeugnissen benennen etc. 
 Gebühr für die geplante Nutzung vorschlagen.    
    

 

 

 

 

 

 

 

 

 


